Gesetz
zur Forderung von Frauen und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
im offentlichen Dienst im Freistaat Sachsen
(Sachsisches Frauenfoérdergesetz - SdchsFFG) vom 31.Méarz 1994

Der Sachsische Landtag hat am 24.Februar 1994 das folgende Gesetz beschlossen:
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Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

8 1 Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt fir Behorden, Gerichte und sonstige 6ffentlich-rechtlich organisierte
Einrichtungen des Freistaates Sachsen, die kommunalen Trager der Selbstverwaltung sowie
die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des
offentlichen Rechts.

§ 2 Gesetzesziel

Zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mannern im 6ffentlichen Dienst
im Freistaat Sachsen werden Frauen nach MalRgaben dieses Gesetzes unter Beachtung des
Vorrangs von Eignung, Befahigung und fachlicher Leistung (Artikel 33 Abs. 2 des
Grundgesetzes) gefordert. Ziel der Foérderung ist auch, in starkerem MaRe der
Unterreprdsentanz von Frauen zu begegnen, soweit sie in einzelnen Bereichen in geringerer
Zahl beschaftigt sind als Manner.



§ 3 Begriffsbestimmung

1. Beschéftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Richterinnen und Richter, Beamtinnen und
Beamte, Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie zu ihrer Berufsausbildung
beschéftigte Personen. Als Beschaftigte im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht die Beamten
auf Zeit, bei denen die Verleihung auf eine Wahl beruht.

2. Familienpflichten im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine beschéftigte Person
mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder einen nach &rztlichen Gutachten
pflegebeduirftigen sonstigen Angehérigen tatsachlich betreut oder pflegt.

3. Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Behérden und Betriebe der in §
1 genannten Stellen sowie die Gerichte, die Hochschulen und die Schulen. Gemeinden,
Landkreise und andere Gemeindeverbande bilden unter Ausschluss der Eigenbetriebe
jeweils eine Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes. Eigenbetriebe gelten als selbstandige
Dienststellen. Abweichend von Satz 1 gelten die Stellen der Polizei nach § 68 Abs. 1 des
Sachsischen  Personalvertretungsgesetzes  (SachsPersvVG) vom 21.Januar 1993
(SachsGVBI. S. 29) als Dienststellen im Sinne dieses Gesetztes. Fir den Begriff der
Dienststellenleitung gilt 8 7 des S&chsischen Personalvertretungsgesetzes.

4. Bereiche im Sinne dieses Gesetzes sind die jeweiligen Lohngruppen, Vergitungsgruppen
und Besoldungsgruppen innerhalb einer Laufbahn oder Berufsfachrichtung.

Zweiter Abschnitt: FordermalRnahmen

8 4 Frauenforderplan

1. Jede einen Stellenplan bewirtschaftende Dienststelle erstellt fir jeweils vier Jahre einen
Frauenforderplan, der innerhalb dieses Zeitraumes nach zwei Jahren an die aktuelle
Entwicklung anzupassen ist. Die Personalverwaltung erarbeitet den Frauenforderplan unter
frihzeitiger Mitwirkung der Frauenbeauftragten und legt ihn der Dienststellenleitung zur
Genehmigung vor. Er muss die Situation der weiblichen Beschéftigten beschreiben, die
bisherige Forderung der Frauen in den einzelnen Bereichen auswerten und insbesondere
zur Erhdhung des Frauenanteils Mal3hahmen zur Durchsetzung notwendiger personeller und
organisatorischer Verbesserungen im Rahmen von Zielvorgaben und eines zeitlichen
Stufenplanes entwickeln. Personenbezogene Daten darf der Frauenférderplan nicht
enthalten.

2. Der Frauenférderplan muss auch die statistischen Angaben (8 5) auswerten und
vorhandene Unterschiede im Vergleich der Anteile von Frauen und Mannern bei Bewerbung,
Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fortbildung in den einzelnen Bereichen darstellen und
begrinden.

3. Der genehmigte vierjahrige Frauenforderplan ist in der Dienststelle zu veréffentlichen.

4. Soweit der Frauenforderplan nicht verwirklicht worden ist, hat die Dienststelle die Grinde
daflr im Rahmen der nach zwei Jahren falligen Anpassung und bei der Aufstellung des
nachsten Frauenforderplans gegeniber der Frauenbeauftragten darzulegen und in der
Dienststelle zu verdffentlichen.

§ 5 Statistische Angaben
1. Die Dienststelle erfasst in den einzelnen Bereichen jahrlich statistisch die Zahl der Frauen
und Manner

* unter den Beschéftigten, gegliedert nach Voll- und Teilzeittatigkeit, nach dem Stand
vom 30.Juni,

* bei Bewerbung, Einstellung, beruflichem Aufstieg und Fortbildung fiir den Zeitraum
vom 1.Juli des Vorjahres bis zum 30.Juni des Berichtsjahres.
Die statistischen Angaben sind jahrlich bis zum 30.September der obersten Landesbehotrde
mitzuteilen.
2. Die nach der Geschéftsordnung der Staatsregierung fir die Gleichstellung von Frau und
Mann zustéandige Stelle bestimmt im Einvernehmen mit dem Staatsministerium des Inneren
die einzelnen Vorgaben fir die Datenerhebung unter Berticksichtigung der Personalstatistik
nach dem Gesetz Uber die Statistiken der oOffentlichen Finanzen und des Personals im



offentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - FPStatG) vom 21.Dezember 1992
(BGBI. I S. 2119) durch Rechtsverordnung.

§ 6 Stellenausschreibung

1. Stellenausschreibungen durfen sich weder offentlich noch innerhalb der Dienststelle
ausschliellich an Frauen oder an Manner richten, es sei denn, dass ein bestimmtes
Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung fir die ausgeschriebene Tatigkeit ist. Es ist
grundsatzlich die weibliche und die ménnliche Form der Stellenbezeichnung zu verwenden.
Die Stellenausschreibung sind so abzufassen, dass Frauen ausdriicklich zur Bewerbung
veranlass werden.

2. Auf bestehende Mdglichkeiten der Teilzeitbeschaftigung ist hinzuweisen.

3. Absatz 1 gilt auch fur die Ausschreibung von Ausbildungsplatzen.

§ 7 Vorstellungsgesprach

1. Soweit Frauen in geringerer Zahl beschéftigt sind als Manner, sollen zum
Vorstellungsgesprach auch alle Bewerberinnen eingeladen werden, die nach den
eingereichten Bewerbungsunterlagen die fir die Stelle erforderlichen Voraussetzungen
erfillen.

2. Fragen nach einer bestehenden Schwangerschaft und der Bewadltigung der
Familienaufgaben sind unzulassig.

8 8 Einstellung, beruflicher Aufstieg
1. Soweit Frauen in einzelnen Bereichen in geringerer Zahl beschéftigt sind als Mé&nner, hat
die Dienststelle nach Mal3gabe der Zielvorgaben des Frauenférderplans und entsprechender
Personalplanung

* bei der Besetzung von Beamten-, Richter-, Angestellten- und Arbeiterstellen, auch
mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, sowie von Stellen fir die Berufsausbildung,

* bei der Beférderung, Hohergruppierung, Ubertragung hoher bewerteter Dienstposten
und Arbeitsplatze, auch in Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, um der
Unterreprasentanz der Frauen zu begegnen, deren Anteil zu erhéhen.

2. Fur die Beurteilung der Eignung sind Erfahrungen und Fahigkeiten auch aus
ehrenamtlicher Tatigkeit im Sozialbereich und aus der Betreuung von Kindern und
Pflegebedirftigen einzubeziehen, soweit diese Erfahrungen und F&ahigkeiten fir die zu
Ubertragende Aufgaben und die fachlichen Leistungen erheblich sind.

§ 9 Fortbildung

1. Frauen sind bei der Auswahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen mindestens
entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen Zielgruppe der Fortbildung zu bertcksichtigen.
2. Teilzeitbeschéftigten sind die gleichen beruflichen Fortbildungsmdglichkeiten einzuraumen
wie Vollzeitbeschéftigten.

3. Die Themen Frauendiskriminierung und Frauenforderung sind Teil von
Fortbildungsprogrammen. Sie sind insbesondere bei Veranstaltungen fiir Beschaftigte mit
Leitungsfunktionen vorzusehen.

4. Frauen sind verstarkt als Leiterinnen und Referentinnen fur Fortbildungsveranstaltungen
ZU gewinnen.

5. FortbildungsmalRnahmen sollen réaumlich und zeitlich so angeboten werden, daf?
Beschaftigte mit Familienpflichten und Teilzeitbeschaftigte daran teilnehmen konnen.
Madglichkeiten der Kinderbetreuung sollen im Bedarfsfall angeboten werden.

§ 10 Familiengerechte Arbeitszeit

Im Rahmen der gesetzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Regelungen der Arbeitszeit
und nach MaRgabe der dienstlichen Mdoglichkeiten sind im Einzelfall Beschaftigten mit
Familienpflichten bei Bedarf ge&nderte tagliche und wochentliche Arbeitszeiten
einzuraumen.



§ 11 Teilzeitbeschéaftigung

1. Unter Berucksichtigung der Funktionsfahigkeit der Verwaltung und der
personalwirtschaftlichen und organisatorischen Moglichkeiten hat die Dienststelle ein
ausreichendes Angebot an Teilzeitarbeitsplatzen zu schaffen. Dies gilt auch fir Stellen mit
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. Es ist sicherzustellen, dass sich daraus fir die
Beschaftigten der Dienststelle keine Mehrbelastungen ergeben.

2. Wird eine ErmaRigung der Arbeitszeit beantragt, so sind die Beschaftigten auf die
rechtlichen Folgen hinzuweisen, insbesondere hinsichtlich der Anspriiche aus der Renten-
und Arbeitslosenversicherung, sowie auf beamtenrechtliche und tarifrechtliche Regelungen.
Die Dienststelle hat eine Ablehnung des Antrages schriftlich zu begriinden.

3. Teilzeitarbeitsverhéltnisse nach 8 8 Abs. 1 Nr. 1 des Sozialgesetzbuches - Viertes Buch -
(SGB) - Gemeinsame Vorschriften fir die Sozialversicherung - vom 23.Dezember 1976
(BGBI. | S. 3845) zuletzt geé&ndert durch Gesetz vom 24.Juni 1993 (BGBI. | S. 944) werden
nicht auf Dauer begriindet.

4. Teilzeitbeschaftigten ist nach Ablauf des Zeitraumes, fir den die ErméRigung der
Arbeitszeit gewahrt worden ist, ein Vollzeitarbeitsplatz unter Wahrung der bisherigen
Funktion anzubieten. Teilzeitbeschaftigte, die eine vorzeitige Rickkehr auf einen
Vollzeitarbeitsplatz anstreben, sollen bei gleichwertiger Eignung, Befahigung und fachlicher
Leistung bei der Besetzung von Vollzeitarbeitsplatzen vorrangig beriicksichtigt werden. Satz
2 gilt entsprechend fiir Teilzeitbeschétftigte, die erstmals eine Vollzeitbeschaftigung
anstreben.

§ 12 Beurlaubung, Wiedereinstieg

1. Die Dienststelle hat durch geeignete MafRhahmen den aus familidaren Griinden
beurlaubten Beschéftigten die Verbindung zum Beruf und den beruflichen Wiedereinstieg zu
erleichtern. Dazu gehort ihre Unterrichtung Gber das Fortbildungsprogramm und das
Angebot von besonderen Veranstaltungen, die den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern
und eine Weiterqualifikation ermdglichen.

2. Bezlige und Arbeitsentgelte werden fir die Teilnahme an einer Fortbildung wéhrend einer
Beurlaubung nicht gewdahrt. Notwendige Auslagen werden im Rahmen der verfiigbaren
Haushaltsmittel in entsprechender Anwendung des 8 22 Abs. 2 des Gesetzes Uber
Reisekostenverglitung der Beamten und Richter (Sachsisches Reisekostengesetz -
SachsRKG) vom 17.Januar 1994 (SachsGVBI. S. 105) erstattet.

3. Befristete Beschaftigungsmdglichkeiten (Urlaubs- und Krankheitsvertretungen) sollen auf
Antrag vorrangig beurlaubten Beschaftigten angeboten werden, soweit eine Beschaftigung
wahrend der Beurlaubung zuléssig ist und dem Zweck der Beurlaubung nicht widerspricht.

4. Wird eine Beurlaubung beantragt, so sind die Beschaftigten auf die rechtlichen Folgen
hinzuweisen, insbesondere hinsichtlich der  Anspriche aus Renten- und
Arbeitslosenversicherung, sowie auf beamtenrechtliche und tarifrechtliche Regelungen.

5. Beurlaubten Beschéftigten ist nach Ablauf des Zeitraums, fir den die Beurlaubung
gewéhrt worden ist, ein Vollzeit- oder Teilzeitarbeitsplatz unter Wahrung der bisherigen
Funktion anzubieten. Beurlaubte Beschaftigte, die eine vorzeitige Rickkehr auf einen
Vollzeit- oder Teilzeitarbeitsplatz anstreben, sind bei der Besetzung von Vollzeit- oder
Teilzeitarbeitsplatzen bei gleicher Eignung, Befahigung und fachlicher Leistung vorrangig zu
beriicksichtigen.

§ 13 Benachteiligungsverbot bei Teilzeitbeschaftigung und familienbedingter
Beurlaubung

1. Teilzeitbeschaftigung darf das berufliche Fortkommen nicht beeintrachtigen: eine
unterschiedliche Behandlung von Teilzeitbeschaftigten und Vollzeitbeschéaftigten ist nur
notwendig, wenn zwingende sachliche Grinde sie rechtfertigen. Teilzeitbeschéftigung darf
sich auch nicht nachteilig auf die dienstliche Beurteilung auswirken.

2. Entsprechendes gilt fur die Beurlaubung von Beschaftigten mit Familienpflichten; eine
regelmafige Gleichbehandlung von Zeiten der Beurlaubung und der Teilzeitbeschéftigung ist
damit nicht verbunden.



§ 14 Tarifvertragliche Vereinbarungen

Regelungen fiir Arbeitnehmer entsprechend den § 142 und 143 des Beamtengesetzes des
Freistaates Sachsen (SadchsBG) vom 17.12.1992 (SachsGVBI. S. 615) bleiben
tarifvertraglicher Vereinbarung vorbehalten.

8 15 Gremien

1. Die Dienststellen haben bei der Besetzung von Gremien, fir die sie Entsendungs-,
Bestellungs- oder Vorschlagsrecht haben, auf eine gleiche Beteiligung von Frauen und
Mannern hinzuwirken.

2. Gremien im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere Beirate, beratende Ausschiisse,
Verwaltungs- und Aufsichtsréte.

§ 16 Sexuelle Belastigung am Arbeitsplatz

1. Sexuelle Belastigung ist jede erkennbar unerwiinschte sexuell bestimmte kérperliche oder
verbale Verhaltensweise, die die Wirde von Beschaftigten am Arbeitsplatz beeintrachtigt.

2. Die Dienststellen sind verpflichtet, sexuellen Belastigungen durch geeignete MaRnhahmen
vorzubeugen.

3. Sexuelle Belastigung am Arbeitsplatz ist ein Dienstvergehen oder eine Verletzung der
arbeitsvertraglichen Pflichten.

4. Beschwerden Uber sexuelle Belastigungen nimmt die Frauenbeauftragte entgegen. Sie
berat und unterstitzt die beschwerdefihrende Person bei der Bewaltigung der Folgen der
Belastigung und bei der Wahrnehmung ihrer Rechte. Sie leitet die Beschwerde bei
Einwilligung der beschwerdefiihrenden Person an die Dienststellenleitung weiter. Diese ist
verpflichtet, die zur Uberpriifung der Beschwerde erforderlichen Ermittlungen zu veranlassen
und bei festgestellter sexueller Belastigung die im Einzelfall angemessenen
disziplinarrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Malinahmen zu ergreifen.

5. Beschwerden uber sexuelle Belastigung dirfen nicht zur Benachteiligung der belastigten
Person fihren.

§ 17 Berichtspflicht

Die Staatsregierung hat dem Landtag alle vier Jahre einen Erfahrungsbericht Uber die
Situation der Frauen in den in § 1 genannten Verwaltungen und tber die Anwendung dieses
Gesetzes vor. Die Staatsministerien haben dazu die erforderlichen Angaben zu machen. Der
Bericht darf keine personenbezogenen Daten enthalten.

Dritter Abschnitt: Frauenbeauftragte

§ 18 Bestellung, Widerruf

1. In jeder Dienststelle, in der mindestens zehn Frauen nicht nur voribergehend beschaftigt
sind, hat die Dienststellenleitung auf Vorschlag der weiblichen Beschéaftigten eine
Frauenbeauftragte zu bestellen. Fir eine Dienststelle, bei der die Voraussetzung des Satzes
1 nicht gegeben ist, ist die Frauenbeauftragte der nachsthéheren Dienststelle zustandig. In
den Gemeinden, Landkreisen und anderen Gemeindeverbanden mit mehr als zehn nicht nur
voribergehend beschaftigten Frauen wird je eine Frauenbeauftragte bestellt. In den
Gemeinden und Landkreisen kénnen die Aufgaben der Frauenbeauftragten von der nach 8
64 Abs. 2 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Sachsen (S&chsGemQO) vom 21.April
1993 (SachsGVBI. S.310) oder 8§ 60 Abs. 2 der Landkreisordnung fiir den Freistaat Sachsen
(SachsLKrO) vom  19.Juli 1993 (S&chsGVBl. S. 577) zu Dbestellenden
Gleichstellungsbeauftragten wahrgenommen werden. Entsprechendes gilt in den
Hochschulen fir die Gleichstellungsbeauftragten nach § 121 des Séchsischen
Hochschulgesetzes im Freistaat Sachsen ( Sachsisches Hochschulgesetz - SHG) vom
4.August 1993 (SachsGVBI. S. 691). Die Bestellung der Frauenbeauftragten darf nur mit
ihrer Einwilligung erfolgen.



2. Fur jede Frauenbeauftragte ist eine Stellvertreterin zu bestellen. Die Vorschriften Uber die
Frauenbeauftragte gelten fur die Stellvertreterin entsprechend, soweit in diesem Gesetz
nichts anderes bestimmt ist.

3. Beschiftigte, die befugt sind, Entscheidungen in Personalangelegenheiten der
Dienststelle vorzubereiten oder selbstandig zu treffen, dirfen nicht zur Frauenbeauftragten
bestellt werden.

4. Die Frauenbeauftragte wird fir vier Jahre bestellt. Die Wiederbestellung ist méglich. Die
Frauenbeauftragte ist im Geschaftsverteilungsplan zu benennen.

5. Die Bestellung der Frauenbeauftragten erlischt durch ihr Ausscheiden aus der
Dienststelle oder durch Ubernahme einer Tatigkeit nach Absatz 3. Die Dienststellenleitung
kann die Bestellung zur Frauenbeauftragten nur auf deren Verlangen oder wegen grober
Verletzung ihrer gesetzlichen Pflichten widerrufen.

6. 8 121 Abs. 2 und 3 des Sachsischen Hochschulgesetzes bleibt unberiihrt.

8 19 Rechtsstellung

1. Die Frauenbeauftragte gehort der Verwaltung an. Sie wird grundsatzlich unmittelbar der
Dienststellenleitung zugeordnet. Die Frauenbeauftragte ist in der Ausibung ihrer Tatigkeit
weisungsfrei.

2. Die Frauenbeauftragte wird von ihren tbrigen dienstlichen Tatigkeiten ganz oder teilweise
freigestellt, soweit es nach Art und Grb6Re der Dienststelle zur ordnungsgemafen
Durchfuhrung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Ihr ist die notwendige personelle und sachliche
Ausstattung zur Verfligung zu stellen.

3. Die Frauenbeauftragte darf bei der Erfillung ihrer Aufgaben nicht behindert und wegen
ihrer Tatigkeit nicht benachteiligt oder begunstigt werden; dies gilt auch fur ihre berufliche
Entwicklung. Die Vorschriften des Sachsischen Personalvertretungsgesetzes Uber den
Schutz der Mitglieder des Personalrates bei Kiindigung, Versetzung oder Abordnung gelten
entsprechend.

4. Die Frauenbeauftragte ist verpflichtet, Uber die ihr bei der Ausibung ihrer Tatigkeit
bekannt gewordenen personlichen Verhéltnisse von Beschéftigten und anderen
Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach vertraulich zu behandeln sind,
Stillschweigen zu bewahren. Diese Pflicht gilt Gber die Zeit ihrer Bestellung hinaus.

§ 20 Aufgaben
1. Die Frauenbeauftragte hat die Aufgabe, den Vollzug dieses Gesetzes in der Dienststelle
zu fordern und zu Uberwachen. Sie wirkt bei allen MaRnahmen ihrer Dienststelle mit, die
Fragen der Gleichstellung von Frauen und Mannern, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und der Verbesserung der beruflichen Situation der in der Dienststelle beschéftigten Frauen
betreffen. Sie ist frihzeitig zu beteiligen, insbesondere in
* Personalangelegenheiten an der Vorbereitung und Entscheidung Uber Einstellung,

Umsetzung mit einer Dauer von Uber sechs Monaten, Versetzung, Fortbildung, beruflichen
Aufstieg und vorzeitige Beendigung der Beschéftigung, soweit nicht die Betroffenen diese
Beteiligung zu ihrer Unterstitzung fur sich ausdriicklich ablehnen,

* sozialen und organisatorischen Angelegenheiten.
Die Rechte des Personalrates, Richterrates und Prasidialrates bleiben unberihrt.
2. Die Frauenbeauftragte entwickelt eigene Initiativen zur Durchflihrung dieses Gesetzes und
zur Verbesserung der beruflichen Situation von Frauen sowie der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf fur Frauen und Manner. Zu ihren Aufgaben gehort auch die Beratung und
Unterstitzung von Frauen in Einzelfallen bei beruflicher Férderung und Beseitigung von
Benachteiligung.

§ 21 Befugnisse

1. Die Frauenbeauftragte ist zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu
unterrichten. lhr sind die hierfur erforderlichen Unterlagen friihzeitig vorzulegen und die
erbetenen Auskinfte zu erteilen. Personalakten darf die Frauenbeauftragte nur mit
Einwilligung der betroffenen Beschaftigten einsehen.

2. Die Frauenbeauftragte hat unmittelbares Vortragsrecht bei der Dienststellenleitung.



3. Der Frauenbeauftragten ist grundsatzlich die Gelegenheit zur Teilnahme an den
Besprechungen nach § 71 Abs. 1 des Sachsischen Personalvertretungsgesetzes zu geben.
Soweit personliche Angelegenheiten behandelt werden, ist die Teilnahme nur mit
Einverstandnis der betroffenen Person zulassig.

4. Die Frauenbeauftragte ist berechtigt, Sprechstunden und Versammlungen abzuhalten, die
Beschaftigten zu unterrichten und zu beraten sowie Winsche, Anregungen und
Beschwerden entgegenzunehmen.

§ 22 Beanstandungsrecht

1. Verstol3e der Dienststelle gegen dieses Gesetz oder gegen andere Vorschriften tber die
Gleichberechtigung von Frauen und Mannern kann die Frauenbeauftragte gegentber der
Dienststellenleitung beanstanden. Die Beanstandung soll spatestens eine Woche nach
Unterrichtung der Frauenbeauftragten tiber die Malinahme erfolgen.

2. Uber die Beanstandung entscheidet die Dienststellenleitung. Sie hat die beanstandete
Maflnahme oder ihre Durchfihrung bis zu ihrer Entscheidung aufzuschieben. Halt sie die
Beanstandung fur begrindet, sind die MaRnahmen und ihre Folgen zu berichtigen oder die
Ergebnisse der Beanstandung fur Wiederholungsfalle zu bericksichtigen. Andernfalls hat die
Dienststellenleitung gegeniber der Frauenbeauftragten die Ablehnung der Entscheidung zu
begrinden.
3. Die Frauenbeauftragte einer nachgeordneten Dienststelle kann zu einer nach ihrer
Auffassung fehlerhaften Entscheidung Uber die Beanstandung nach rechtzeitiger
Unterrichtung ihrer Dienststellenleitung die nachsthdhere Dienststelle um eine rechtliche
Stellungnahme bitten und diese in ihrer Dienststelle unter Beachtung des Dienst- und
Datenschutzrechtes bekannt geben. In beiden Féllen ist die schriftliche Einwilligung der
durch die beanstandete Mallnahme unmittelbar Betroffenen erforderlich, soweit
personenbezogene Daten mitgeteilt werden. Die nachsthéhere Dienststelle hat der Bitte um
Rechtsauskunft zu entsprechen. Deren weitere Entscheidung und die Rechtswirkung der
beanstandeten Mal3nahme richten sich unabhdngig von diesem Verfahren nach den
geltenden Vorschriften.

Vierter Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 23 Ubergangsbestimmungen

1. Die Frauenférderpldne sind erstmals binnen zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes zu erstellen.

2. Die Tatigkeit der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellten Frauenbeauftragten endet,
sofern sie gewahlt sind, mit Ablauf ihrer Wahlzeit, im tbrigen mit der Bestellung nach diesem
Gesetz.

3. Gegenstand der ersten Statistik (8 5) ist der Zeitraum vom 1.Januar bis zum 30.Juni 1994,
4. Der nach § 17 zu erstattende Bericht wird erstmals drei Jahre nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes vorgelegt.

§ 24 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkiindigung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkinden.
Dresden, den 31.Mérz 1994

Der Landtagsprasident
Erich lltgen

Der Ministerpréasident
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf



	Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen
	Zweiter Abschnitt: Fördermaßnahmen
	Dritter Abschnitt: Frauenbeauftragte
	Vierter Abschnitt: Schlussbestimmungen



